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Antrag auf Inanspruchnahme der  
Berufshaftpflichtversicherung „Generali 1“ 

 

Der ÖBM hat mit der GENERALI Versicherung einen Rahmenvertrag über eine Berufshaftpflichtversicherung 
gemäß § 19 ZivMediatG für seine Mitglieder abgeschlossen.  
 
Prämie pro Kalenderjahr 67 EUR. 

Bei ÖBM-Beitritt ab September bis zum Ende des laufenden Jahres prämienfrei. 
 

Angaben zur Person 

 Weiblich  Männlich      Geburtsdatum:  

Titel, Vorname, Nachname, Titel   

Adresse 
 

Bundesland  

Telefon E-Mail 

 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu obiger Versicherung an. 
Der Versicherer hat das Recht, die Annahme dieser Anmeldung ohne Angabe von Gründen zu verweigern. 
 
Hiermit bestätigte ich die Leistungsübersicht und die allgemeinen Bedingungen für die 
Berufshaftpflichtversicherung zur Kenntnis genommen zu haben (http://oebm.at/ordentliche-mitgliedschaft.html).  
 
Eine entsprechende Rechnung wird Ihnen per Post oder E-Mail zugesendet. Bitte überweisen Sie den Betrag 

unter Angabe des genannten Verwendungszwecks auf das Konto des ÖBM. 
 
 
 
 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 
 
 

Information 

Versicherbar sind nur Personen, die ihren Gerichtsstand in Österreich haben. 

Die Berufshaftpflichtversicherung „Generali 1“steht allen ordentlichen Mitgliedern des ÖBM offen. Nicht 

versicherbar sind Mediator*innen mit folgenden Grundberufen: Anwält*innen, Notar*innen, Ziviltechniker*innen und 
Baumeister*innen. 

Die Jahresprämie wird nach Anmeldung für das laufende Kalenderjahr fällig. Die prämienfreie Inanspruchnahme 

ab September des laufenden Jahres verpflichtet zur Fortsetzung der Berufshaftpflichtversicherung im Folgejahr. 

Im Folgejahr muss die Jahresprämie bis spätestens 31. März auf dem Konto des ÖBM eingegangen sein; 
andernfalls erlischt der Versicherungsschutz und es erfolgt automatisch der Widerruf der Versicherungsbestätigung 
beim Justizministerium. 

Die Kündigung der Versicherung kann nur per 31.12. eines Jahres erfolgen und muss bis 31.10. formlos im ÖBM-

Büro eingelangt sein. 
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